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Vertraueninvestitionschut2vorgang - positiver Ver tugverletzn11gschutzvorgang (Art. 6, 38-42 EGBGB) 
Rechtdurchsetzung  

Strafschadenersatz wegen Rechtverletzungen: - Bericht zur Obligation 

 wird seit Tagen in  von der Verwaltung und 
insbesondere von der Bürgermeisterin von  mit Bescheiden und 
Beschlüssen sowie Polizei terrorisiert. Auslöser und verwantwortlich für diese 
Rechtverletzungen sind inzwischen die Bediensteten ·von der  

 sowie Verwaltung der Stadt . 

Seit dem Vorgang wird das Büro des IZMR ununterbrochen 24/7 beschäftigt, da 
das     eine ständige 
existenzielle Not bei  weiterhin verursacht. Aus diesem 
Grund erfolgte bereits eine Unterlassungverfügung, und seit Wachende waren 
mehrere Beobachter in . 

GdM - Balexut Tower, 18, Avenue Louls·Casar, (CH-12091 GENEVA 

Bundesrepublik -Grundlagen StGBJ. Nr. 139/1918 vom 19.12.1918 
Regulierungsakt HK vom 05.10.1961. WüD vom 18/24.04.12§1 

Bcweisurkunden:         
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Die Telefonzentrale des  wurde 
a1n 20.06.2018 vu11   geleitet. Beim Telefonat mit der Zentraie am 
20.06.2018 wurde für die Zuständig Frau  von 
der Rechtsabteilung  - 11 .15 Uhr) genannt. Sie war nicht 
erreichbar. 

Da die angebene Telefonnummer nicht erreichbar war, wurde eine Verbindung mit 
Frau  von der Rechtsabteilung hergestellt, mit der eine vernünftige 
Kommunikation über den Stand des Vorganges sowie Vorlagepflicht und ein 
Termin nicht möglich gewesen sind. Sie versuche ihre Meunung und Interesse in 
den Vordergrund zu stellen und legte auf Kritik zur Lösung des Problem das 
Telefonat auf. Sie kannte weder das Grundgesetz noch das Völkerrecht (Art. 25 
GG, Art. 144 genfer Abkommen IV - SR 0.518.51 und verleumdete das 
Völkerrecht, das Grundgesetz so·wie die öffentliche Verfassungordnung. 

Eine Vollmacht des  liegt Uns nicht vor und konnte auch nicht 
besprochen werden. Am Ende des Telefonates wurde eine Obligan in Höhe von 
250.000,00 €uro sofort vollstreckbar ausgesprochen, denn wer das Grundgesetz 
verleumdet und das Völkerrecht nicht kennt, verhält sich im außervertraglichem 
Schuldverhältnis. 

Am :!0.06.201& wur-den die Telefafia.te wegeu Tci."Jii.ÜÜ~i-wi~ üÜt d~üi GJ?v1 :sliiuJi15 
unterbrochen und Ich wurde beleidigt und in Meiner Menschenwürde verletzt. Alle 
Tatsachen - Vollzug des genfer Abkommen IV- wurden zur Aussetzung 
verleumdet. Nacl.l ~li~er Tat wurden al le <Tf.spr~r.hr. hr.im  hi ~ 
12:05 Uhr gestört. 

Inzwischen sind Obligationen in Höhe von 500.000,00 €uro vom  
 vollstreckbar geworden} da eine Ordnung im 

außervertraglichem Schuldverhältnis nicht möglich ist. 

Im Wege der einstweiligen Feststellung muß die Versorgung der  
 zwischen den Leistungschuldträgern geregelt werden(§§ 13-15, 65 SGB 

I, Art. 120 GG). Die Berichterstatter des IZMR haben festgestellt und erklärt, 
daß  nicht erwerbsfahig ist, insbesondere wegen den 
posttraumatischen Belastungsreaktionen ) mit den existenziellen 
Bedrohungen.  wird seit Tagen in  von der 
Verwaltung und insbesondere von der Bürgermeisterin mit Bescheiden und 
Beschlüssen sowie Polizei terrorisiert. 

Die  wurde über den Vorgang und über die Obligationen beim 
Gespräch mit  benachrichtigt} denn es ist davon auszugehen, daß 
die Derivatorganisation der  angehört. 
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Die  wird als Gesamtschuldner in das Schuldnerverzeichnis 
aufgenommen. Diese gerichtete Nachricht geht sowohl an das 

 (Derivatorganisation) als 
auch an die  (Fiktionsubjekt) selbst. 

Alle notwendigen Informationen können sie im weltweiten Netz abrufen. Die Tenninierung 
kann auch ohne eine mündliche Vereinbarung erzwungen werden, denn dann ergeht 
Feststellung durch Versäumnis wegen Entäußerung. 

http://public-ordre.ch/ 

  

, Mediator · Signatur ohne Rechtmittelverlust § 12 BGB, Art. 6 EGBGB 
gemäß Art. 19 (3) Gru11drecht, Art. 1-2 ÜLV, BVerfGE l BvR 1766/201.5 
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14.06.20L8 n . Cltr. 

V~druuenhlve.slilioliSchuluorgana - positiver Vertngvtrltl:tunisch ~l~voq:ang (Aft. 6, )8.-42 EC OG B) 
 

Guten Tag, 

Ich wurde wegen einem außervertraglichen Schuldverhältnis von  
zur Mediation bemfen. Ich bin  und bin 1\ir diesen 
Vorgang ad-hoc bestimmter Mediator beinl Gerichthof der Menschen in Genf. Meinen 
Heiligen Aufgnbenbereich fmden sie in der Anlage. Ich bin im zwingend-humanitären 
VölkeHecht ei11 echter Vo11streckungsb~:umtcr des lZMR und ZEB (ÜLV) ftir den Volll.llg 
des Völkerrecht in Art. 142-149 genfc:r Abkommen IV-· SR 0.5 I 8.51 . 

Oie Urku11dcn mit 11bsoluter ßeweiskrafl befinden sich im Fußtext Die Grundlage ergibt sich 
nus dem Art 6. 38-42 EGßOB, Art. 24 (J), 25 GO! 

Es geht um die offene Oblig11tion wegen einem at~lkrvenraglichen Schuldverhältnis. Der 
Vorgang  isl beim GdM-Genf eingetragen wotden und 
Ich weise auf Meinen Erstbericht und die erslc Obligation hin. Ich gehe wegen der 
öffentlichen Verfassungordnung in Art. 6 EGBOB davon aus. daß ihnen das Völkerrecht 
hrkRnnl i~l unn Cl • don Ziuilu kuu. ; ... ö""r~. Al.l..ul[jl tiCII IV - ;)I\ U.) I ö .) I t~.cnnen un<J 
anwenden. 

Buddur~p•btik- Crundlogto StCUL Nt, 139f1918 vo1n 19.1l. IS'UI 
R•c•litruncnM HK ~omQS,J0.1961. WbQ von. 1112U4.1j(!l 

BtWCIJ<Itkundtn:    
   

  

S. 4/ 6 
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Beachten sie, dHß im Vorgang ongcnomro~m wird, da!~ JC<.er, der sich im Bundesgebi ~:t 
<111fhält, Kenntnis von d~:n Veröffen.llichuaccn im Am:sblatt der Alliierten Hohen 
K()tnmisston un.d des genfer Abkommen lV- SR 0.518.5 I hat. 

Gemäß außervenrogliehem Schuldverbältms werden die immateriellen uod materiellen 
Schäden, Folgeschäden W\d Folgcbt.-scitigun.gSGhäden geltend gemacht. 

Im Falle einer Obligation oder Strafverfolgung oder eines gerichtlichen Vorganges wegen 
Nicl;tbeachtung oder Nicntbefolgung des Völkerrecht oder Gcsettgebung kann die 
Vertetdit\llng mcnt darauf gestutzt werden, daß der amtliche Text von dem betroffenen 
Bediensteten nicht verstanden worden, oder duß die deutsche Übersetwng ungenau und 
unvollständig sei. Alle deutscheo stautliehen kommunalen und sonstigen 
Vcrwalrungsbehörden sind verpflichtet, das gtmfer Abkommco IV - SR 0.51 B.S l sowie das 
Amtsblatt der Alliierten Hohen Kommission mit :~bsoluter Bcweiskrntl zu halten und es ihrem 
Personal sow1e der Öffentlichkeit 2ur Verfügung zu stellen. 

Beweis- R~ht d~r Verträge- SR 0.111: 

Art . 1, 142-149 gcnfer Abkommen lY - SR 0.518.51 
Art. 1-2 ÜLV, AHI<. 1949 Gesett Nr. 1 Art. 21 4, 5 und 7(1) Zltat 

Sie erhalten eine Gelegenheit sich bis lUll' 29.06.2018 - 24:00 Uhr Z\J iiußem, denn in At1. 
24 25 GG muß rtr.r lrrnrhthof nhlio, toriooP. iM q ....... !S;!;"" Völll.~:~ rc:c;m angervten werden. 

 ist gemäß dero gcnfer Abkommen IV - SR 0.518.51 beim 
zentralmeldeamt.ch im Zivilschutz zugehörig aufgenommen. 

Senden sie ihre Stellungnahme binnen dies~:r Frist an den Ge~ichthof nach Genf. Sollten sie 
sich nicht dazu iiußecn. so haben sie:: die Nijchteile hinzunehmen, da es im öffentlichen Recht 
keine Aussagcverweigervng gibt, sondern in' K.ootrahienmgschutttwang nur die 
Schuldanerkennung gi lt. Im Falle der Eotät1ßer-ung nehme Ich es als Bestätigung an, denn 
dann besteht Aussageverweigerungsrecht, da sie die Schuld ein!!,estanden heben. 

Denn sie können nur dann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, dertn Beantwonutlg 
ihnen selbst <lie Gefahr zutiehel\ würde, wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkelt 
verfolgt :w werden. Die Entäußerung ist bereits das Tateingesl!indnis und deswegen liegt 
bisher k.ein Widerspruch vor. 

Ohne weiteren Schaden zu verursachen und utn die Scnadens:ninderungspflicht einzuhalten, 
sollten Wir eine gütliche Einigung erreichen, 'tll dell'l lch alle auffordere. Sollte c:s ~u keirtem 
vernüntligen Vorgang kommen, so benötige lch ab Mediator !olgende Hinweise: 

Bei jedem Schriftwechsel ist die Rechtdurchsatt\lng zu Zitieren: 

Rechtdurchsettung  

Dllr Gerichthof det' Menscben ist ein Präventiv- und Obligationsgericht des Völkerrecht. lch 
weise altemariv auf das New York'er Übereinkomn,en über Vollstreckung der Anerkennlll\ß 
SR 0.271.12 (§ 794 ZPO), denn gemäß An. 6, 38-42 EGBGB muß das Völkcrcecht vor 
Bundes- und Landesgesetzen in uer Verfassungordnun.g gemäß Art. 25 OG beachtet und 
ungewandt wer<J~:n . 

s. 5/ 6 



2C. vLnt 2C18 1L :58 l nt. Zen t run Me ns c 
Nr. 4635 

6 

3 

Beachten s te die Rechtfähigkeit des    
 

Die Obligation in Höhe von 250.000,00 €uro kann von ihnen öffentlich einge$ehen werden 1n 

httos://gub1ic-ordre.ch! 

 

Beachten sie, daß auch Serverwartungsarbeiten und Programmfehler dazu ruh(en köoncn, daß 
die Seite oder Obligation nicht sofort t:l't'c:ichbar sein kann . . 

Gerieluhof der Menschen (GdM), ß01lexert Towc:r, I 8, Avenue Louis-Casa\ 
[CH-1209] GENEVA 

Court of the Human Bcings (CHß), Capitol Hili- 20 j: Street, 7th Floor 
(USNWA- 20001) WASHINGTON O.C. 

Bitte nul!en sie das Zentr.~lfax: , wenn s•e dringend eine Nachrichtper Fax 
senden möchten. 

Ich bm derzeit Mobil im Bereich des Bundesgebietes erreichbar:  

Sie dürten den Verwaltungsakt zur eigenen EPt1astung öffentlich vorlegen und Beweis~ und 
die Glaubhaftmachung antreten. Die Terminierung fur die Feststellung ist gernäß Art. 24 (3). 
25 OG, Art. 149 genfcr Abkommen IV- SR 0.518.51 fiir den 03 .08.2018 geplanL 

, Mediator- Sign~.tur ohne Rechtrnmel verlu~t ~ I~ SOS. Arl. t. EGBGA 
gemäß M . 19{3)Gruf'ldn:cht, Art. 1·'2 Ül.V,DVed'(if. I BvR 17661201~ 
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